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Verordnung 
über die Aufgaben der Universitäten, 
wissenschaftlichen Hochschulen und 

wissenschaftlichen Einrichtungen 
mit Hochschulcharakter

' vom 25. Februar 1970

Gemäß § 73 des Gesetzes vom 25. Februar 1965 über 
das einheitliche sozialistische Bildungssyslem (GBl. I 
S. 83) und in Durchführung des Beschlusses des Staats
rates der Deutsdien Demokratischen Republik vom 
3. April 1969 über die Weiterführung der 3. Hochschul
reform und die Entwicklung des Hochschulwesens bis 
1975 (GBl. I S. 5) wird folgendes verordnet:

I.

Die Hochschule

Stellung und Aufgaben der Hochschule 

• § 1
(1) Die Universitäten, wissenschaftlichen Hoch

schulen und wissenschaftlichen Einrichtungen mit 
Hochschulcharakter (nachstehend Hochschulen ge
nannt) sind sozialistische Bildungseinrichtungen. Sie 
sind die höchsten staatlichen Bildungsstätten des Vol
kes im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem 
und zugleich wichtige Forsctfungsstäüen, die durch 
die Wissenschaftsorganisation mit allen Bereichen der 
sozialistischen Gesellschaft verbunden sind.

(2) Die Hochschule gewährleistet die Einheit von 
Erziehung, Forschung und Lehre und führt ihre Auf
gaben auf der Grundlage der Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik und in Verwirk
lichung der Beschlüsse der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, der Gesetze und änderen Rechts
vorschriften sowie auf der Grundlage der zentralen 
staatlichen Vorgaben, der Anweisungen und Weisun
gen des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen

(nachstehend Minister genannt) bzw. des Leiters des 
zentralen staatlichen Organs, dem die Hochschule 
untersteht, durch.

(3) Die Hochschule ist juristische Person und Haus
haltsorganisation. Sie untersteht dem Ministerium für 
Hoch- und Fachschulwesen (nachstehend Ministerium 
genannt) bzw. dem zuständigen zentralen staatlichen 
Organ.

§2

(1) Die Hochschule hat die Aufgabe, hochqualifi
zierte Fachkräfte mit festem sozialistischem Klassen
bewußtsein zu erziehen, aus- und weiterzubilden, die 
auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus in 
fester Verbundenheit mit der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei fähig und bereit sind, 
in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit Pionier- und 
Spitzenleistungen zu vollbringen und Kollektive 
sozialistischer Werktätiger zu leiten. Sie entwickelt 
ufid stärkt durch die zielbewußte sozialistische Wehr
erziehung die Bereitschaft der Studenten, ihren Bei
trag zur Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes 
zu leisten.

(2) Die Hochschule hat zu sichern, daß auf der 
Grundlage einer modernen Wissenschaftsorganisation 
in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft und den Anfor
derungen der Volkswirtschaft in- der wissenschaft
lichen Arbeit Pionier- und Spitzenleistungen erreicht 
werden und darauf aufbauend die Lehre nach den 
neuesten Erkenntnissen von Wissenschaft und Tech
nik gestaltet wird. Ihrer Verantwortung obliegt es, 
aus der Sicht der Wissenschaftsentwicklung den Ge
samtzusammenhang der Wissenschaftsdisziplinen zu 
wahren und von Prognosen ausgehend die Hochschul
forschung so anzulegen und zu organisieren, daß neu 
entstehende Wissenschaftsgebiete rechtzeitig erkannt, 
in ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft einge
schätzt und in Übereinstimmung mit den gesellschaft
lichen Erfordernissen entwickelt werden. Die Hoch
schule hat ihre Forschung nach den Grundsätzen der


